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Allgemeine 

Geschäftsbedingungen (AGB) 

 
1. Geltungsbereich 
 
Diese AGB treten bei jeder Anmeldung bei der 
Fahrschule Ralph Gilgen oder bei angeschlossenen 
Partnerfirmen in Kraft. Bei Fragen wenden Sie sich 
an die Fahrschule Ralph Gilgen, Hauptstrasse 11, 
5037 Muhen, +41 79 313 80 00.  
 
In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt 
zur Vereinfachung der Lesbarkeit FL als 
Bezeichnung für Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen, 
sowie FS für Fahrschüler und Fahrschülerinnen. 
 

In einer Fahrlektion sind allfällige Instruktionen, 
Erläuterungen und Schlussbesprechung 
inbegriffen. Ein gültiger Lernfahrausweis ist 
während jeder Fahrlektion mitzuführen. 
Andernfalls muss der Ausweis zu Hause abgeholt 
werden. Die dabei benötigte Zeit geht zu Lasten 
des FS. 
 

2. Abmeldungen, Verspätungen und Absenzen 

Vereinbarte Lektionen müssen mindestens 24 

Stunden im Voraus mündlich oder telefonisch 

abgemeldet werden. SMS, E-Mails oder 

Mitteilungen über Drittpersonen können nicht 

akzeptiert werden und müssen dem zugeteilten FL 

gemeldet werden. Bei nicht fristgerechter 

Abmeldung wird die reservierte Zeit in Rechnung 

gestellt. 

Bei Verspätungen ist der FL umgehend telefonisch 

zu benachrichtigen. Die verlorene Zeit geht 

grundsätzlich zu Lasten des FS. Wurde der FL über 

die Verspätung nicht informiert, ist er nach einer 

Wartezeit von max. 15 Minuten nicht verpflichtet 

länger zu warten. In diesem Fall wird die Lektion 

ebenfalls zum vollen Preis verrechnet. 

Bei Nichterscheinen zum vereinbarten Termin wird 

die vereinbarte Zeit vollumfänglich in Rechnung 

gestellt. 

Werden einzelne Unterrichtslektionen z.B. 

Intensivkurs Schwerverkehr oder Ähnliches nicht 

besucht oder die Ausbildung frühzeitig durch den 

FS oder Kursteilnehmer abgebrochen, sind die 

vollen Kosten geschuldet. 

Die Fahrschule Ralph Gilgen und ihre 

angeschlossenen Partnerfirmen behalten sich das 

Recht vor, Aus- und Weiterbildungsprogramme, 

sowie Kurse bei nicht genügend Teilnehmern 

(Minimum Teilnehmerzahl 4 Personen) abzusagen. 

Die Absage erfolgt spätestens 2 Wochen vor 

Kursbeginn. Die bereits bezahlten Kosten werden 

vollumfänglich durch die Fahrschule Ralph Gilgen 

zurückerstattet.  

3. Bussen 

Bussen, die eindeutig durch das Verschulden des 

FS verursacht werden, gehen vollumfänglich zu 

Lasten des FS.  

Alkohol, Medikamente und Drogen 

Der FS verpflichtet sich, die gesetzlichen 

Bestimmungen zum Führen eines Fahrzeuges 

einzuhalten. Bei Verdacht auf Alkohol und/oder 

Drogenmissbrauch und/oder 

Medikamenteneinfluss behält sich die Fahrschule 

Ralph Gilgen vor, die Fahrlektionen zu verweigern 

oder abzubrechen. Diese wird vollumfänglich in 

Rechnung gestellt. 

 4. Fahrzeug, Schutzbekleidung, Fahrzeugmiete 

Die Lektionen für den praktischen Fahrunterricht 

werden mit einem dafür ausgerüsteten 

Fahrschulfahrzeug (Doppelpedale und 

Fahrlehrerspiegel) erteilt. Ausnahmsweise kann es 

zum Einsatz eines herkömmlichen Fahrzeuges 

kommen (Service, Panne etc.). Die gebotene 

Leistung und der Lektionentarif vermindern sich 

deswegen nicht. 

Für Motorrad-Grundkurse, Aus- und 

Weiterbildungskurse ist das Tragen von 

entsprechender Schutzbekleidung obligatorisch. 

Der FL ist berechtigt die Kursteilnahme bei keiner 

oder zu wenig Schutzbekleidung zu verweigern. Die 

Kosten für den Kurs bleiben jedoch geschuldet. 

5. Versicherung 

Der Abschluss einer Unfall- und 

Haftpflichtversicherung ist Sache des Teilnehmers. 

Die Fahrschule Ralph Gilgen übernimmt keine 

Haftung. 
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7. Nutzungsrecht persönlicher Daten 

Grundsätzlich gelten in Bezug auf 

personenbezogene Daten die Vorgaben des 

schweizerischen Datenschutzgesetzes. Mit der 

Anmeldung gibt der Teilnehmer/in sein 

Einverständnis, das seine Daten gespeichert und 

innerhalb der Fahrschule Ralph Gilgen zu 

Administrations- und Marketingzwecken genutzt 

werden können. 

Die Fahrschule Ralph Gilgen hast das Recht, Bilder 

und Filmaufnahmen von Kursteilnehmern, welche 

im Rahmen von Bildungsveranstaltungen 

aufgenommen werden, zu veröffentlichen. 

8. Änderungen vorbehalten 

Der aktuelle Stand der AGB ist der 8.8.2020. Die 

Fahrschule Ralph Gilgen behält sich das Recht vor, 

diese AGB jederzeit zu ändern.  

Die jeweils aktuelle Fassung der AGB ist auf der 

Homepage www.fsrg.ch ersichtlich. 

 

Gerichtsstand 

Der Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, 

5037 Muhen 
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